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4  LAP Rheinland-Pfalz – Maßnahmen Daaden-Herdorf 

1 MAßNAHMEN ZUR 
LÄRMMINDERUNG 

1.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 

1.1.1 Maßnahmen für mehrere Gemeinden in der Verbandsgemeinde 

Passive Lärmschutzmaßnahmen an Wohngebäuden (wie zum Beispiel Lärmschutzfenster) 
sind in der Vergangenheit vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez durchgeführt worden. 

1.1.2 Weitere Maßnahmen in Gemeinden mit Hauptverkehrsstraßen 
(kartierte Hauptverkehrsstraßen der Lärmkartierung LK-2022) 

Herdorf 

Auf der L_285 ist ab der Kreuzung San Fernando bis deutlich hinter dem Ortsausgang von 
Herdorf Tempo 70 angeordnet. 

1.1.3 Weitere Maßnahmen in Gemeinden ohne Hauptverkehrsstraßen 

Daaden 

Auf der Hachenburger Straße (L_285) gilt ab der Kreuzung Lamprechtstraße bis auf Höhe 
Hachenburger Straße 34 in beiden Fahrtrichtungen Tempo 40 statt Tempo 50. Ebenso ist 
auf der L_285 ab etwa Höhe Im Kirdorf 19 bis auf Höhe Im Kirdorf 2 Tempo 70 statt Tempo 
100 angeordnet. 

Derschen 

– 

Emmerzhausen 

– 

Friedewald 

– 

Mauden 

– 

Niederdreisbach 

Auf der Hauptstraße (K 132_112) ist ab Höhe Hauptstraße 52 bis auf Höhe Hauptstraße 71 
in beiden Fahrtrichtungen Tempo 30 statt Tempo 50 angeordnet. 

Nisterberg 

– 
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Schutzbach 

– 

Weitefeld 

Auf der Bahnhofstraße (L_286) ist ab der Kreuzung Hachenburger Straße bis auf Höhe 
Bahnhofsstraße 5 Tempo 30 statt Tempo 50 angeordnet. Auf der Daadener Straße 
(K 132_110) gilt ab Kreuzung Mittelstraße bis zur Kreuzung Brunnenstraße Tempo 30 statt 
Tempo 50. 

1.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 
Es ist eine teilweise Umlegung der L_284 im Plangebiet „Stadtmitte / Alte Hütte" in der Um-
setzung. 

1.3 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
Im Rahmen der Bauleitplanung werden die Lärmschutzbelange – auch an Hauptverkehrs-
straßen – berücksichtigt. 

Sofern eine Veränderung der Hauptverkehrsstraße geplant wird, so wird sich die Ver-
bandsgemeinde bei den jeweiligen Trägern für die Berücksichtigung der Lärmschutzbe-
lange einsetzen (zum Beispiel Einbau lärmmindernder Fahrbahnbeläge). 

 

2 SCHUTZ RUHIGER GEBIETE 
– VG DAADEN-HERDORF – 

In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf gibt es mehrere unterschiedliche nationale und 
internationale Schutzgebiete. 

Zurzeit wird geprüft, ob in den dort ausgewiesenen Gebieten und gegebenenfalls auch dar-
über hinaus in weiteren Bereichen Ruhige Gebiete festgelegt werden können. 
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